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Abkürzungsverzeichnis 

AbfKlärV Abfallklärschlammverordnung 
AOX Adsorbierbare Organisch gebundene Halogene 
BHKW Blockheizkraftwert 
BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz 
BImSchV Bundes-Immissionsschutzverordnung 
BIOCOS® Biological Combined System 
Bio-P Biologische Phosphorelimination 
CO2 Kohlenstoffdioxid 
CST Centi Stokes 
ct Cent 
DepV Verordnung über Deponien und Langzeitlager 
DüMV Düngemittelverordnung 
DüngG Düngemittelgesetz 
DüV Düngeverordnung 
DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. 
EG-WRRL Europäische Wasserrahmenrichtlinie  
EU Europäische Union 
EUGH Europäischer Gerichtshof 
EuPhoRe® Europäisches Phosphat Recycling 
EuZW Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 
EW Einwohnerwert 
EWG Einwohnergleichwert 
g Gramm 
GE Geruchsstoffkonzentration 
GK Größenklasse 
GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
HT Hochtemperaturtrocknung 
KA Kläranlage 
kg Kilogramm 
KrWG Kreislaufwirtschaftsgesetz 
kwh Kilowattstunde 
m Meter 
m² Quadratmeter 
m³ Kubikmeter 
MAP Magnesium-Ammonium-Phosphat 
mg Milligramm 
mT Metertonne 
MT Mitteltemperaturtrocknung 
NT Niedertemperaturtrocknung 
P Phosphor 
pFM Polymeres Flockungsmittel 
PS Primärschlamm 
SBR Sequentielle Biologische Reinigung 
t Tonne 
TA  Technische Anleitung 
TBT Tributylzinn 
TM Trockenmasse 
TOC Total Organic Carbon 
TR Trockenrückstand 
TS Trockensubstanz 
ÜSS Überschussschlamm 
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0. Zusammenfassung 

Die Klärschlammentsorgung in Deutschland hat sich in den letzten Jahren mit Verschärfung der 
Klärschlammverordnung und Düngemittelverordnung zunehmend erschwert. Zu nennen ist 
speziell der Ausstieg aus der landwirtschaftlichen Verwertung bis 2029/2032 in Abhängigkeit von 
der Anlagengröße der jeweiligen Kläranlage. Zudem haben bis Ende des Jahres 2023 haben die 
Kläranlagenbetreiber der einen Bericht über geplante P-Recyclingmaßnahmen für jede 
Kläranlage, unabhängig von der Ausbaugröße, zu erstellen und bei der zuständigen Behörde 
einzureichen. Ziel der Studie ist die Konkretisierung der bereits durchgeführten Studien und 
Erhebungen sowie die Erarbeitung von konkreten Konzepten und Handlungsempfehlungen für 
den Landkreis Fulda in Ergänzung der Gemeinde Haunetal, die aufgrund der regionalen 
Angrenzung eingebunden wurde. Die Studie ist in drei Phasen gegliedert. Die Phase eins stellt 
die Datenerhebung dar, in welcher ebenfalls Besichtigungen der Anlagen und die Auswertung 
der Daten erfolgten. In der Phase zwei wurden verschiedene Konzepte erstellt, welche in der 
dritten Phase auf Umsetzbarkeit überprüft wurden. Bei der Überprüfung fanden neben der 
Wirtschaftlichkeit auch die Entsorgungssicherheit und CO2-Einsparungen Berücksichtigung. Im 
Landkreis Fulda und der Gemeinde Haunetal fallen rund 5.400 t TS/a an. Für eine bessere 
Übersichtlichkeit wurde der Landkreis in sechs Regionen eingeteilt. So lassen sich Konzepte 
regional angehen und lange Transportwege werden möglichst vermieden. Innerhalb dieser 
Regionen wurden Möglichkeiten der Klärschlammreduzierung, Aufkonzentrierung, energetischen 
Nutzung und Verwertung überprüft. Ein Fokus lag dabei auf der Nutzung der vorhandenen 
Maschinen und Anlagenteile und zwar vor dem Bau neuer. Es haben sich im Zuge der Studie 
einige Kooperationsmöglichkeiten herausgestellt. Diese Kooperationen beginnen meistens bei 
der Umstellung auf anaerobe Schlammstabilisierung und einer Eindickung auf den jeweiligen 
Kläranlagen. Diese liefern ihren eingedickten Schlamm an die nächstgrößere Kläranlage mit 
Faulturm, in welchem der Schlamm stabilisiert wird und aus dem Faulgas mittels BHKW Strom 
und Wärme erzeugt wird. In den meisten Regionen sind bestehende Faultürme mit 
Kapazitätsreserven vorhanden. Eine Ausnahme hierbei bildet die Region Ost und Süd. Für die 
Region Ost wurde der Bau einer Faulung überprüft. In der Region Süd hat sich eine Kooperation 
mit anderen Regionen als sinnvoll herausgestellt. Nach der Faulung steht die Mengenreduzierung 
der Schlammbehandlung im Vordergrund. In diesem Schritt bietet es sich ebenfalls an die 
vorhandenen Kapazitäten zu nutzen. Für einige Regionen wurde zusätzlich eine solare 
Trocknung überprüft. Die Trocknungen sind für eine anschließende Verbrennung von Nutzen, so 
kann mit einem getrockneten Schlamm ein ähnlicher Brennwert wie der von Braunkohle erreicht 
werden, was eine selbstgängige Verbrennung unterstützt und dadurch Kosten senkt. Für eine 
eigene Verbrennung mittels Drehrohrofen ist eine vorherige Trocknung des Schlamms 
notwendig. Die Kläranlagen der Größenklassen 1 und 2 können - mit Ausnahme der Kläranlage 
„Rasdorf“ - weiter in die Landwirtschaft entsorgen. Um die Zusammenarbeit der einzelnen 
Kläranlagen zu koordinieren wurden ebenso verschiedene Kooperationsformen überprüft.  
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1. Veranlassung und Ziele 

1.1 Anlass 

Die Reinigung von Abwasser ist aus dem heutigen Deutschland nicht mehr wegzudenken. Bei 
der Reinigung fallen erneut Abfälle, wie Rechen- und Sandfanggut und auch Klärschlamm, an. 
Für die Entsorgung dieser Reststoffe kommen verschiedene Möglichkeiten der Verwertung und 
Entsorgung in Frage. Der Klärschlamm wurde viele Jahre landwirtschaftlich verwertet, da er 
erhebliche Mengen an Phosphor enthält. Phosphor ist eine wichtige Grundlage für das gesamte 
Leben auf der Erde, sowohl der Mensch als auch jede Pflanze, Tier und Zelle benötigen diesen 
für ihr Wachstum. Phosphor kann nicht substituiert werden und seine natürlichen Vorkommen 
befinden sich weitgehend in politisch instabilen Ländern. Um die endliche Ressource zu schonen 
und nicht auf Importe angewiesen zu sein, soll Klärschlamm stärker als Wertstoffquelle genutzt 
werden. Eine Verwertungsmöglichkeit des Klärschlamms kann eine bodenbezogene, 
landwirtschaftliche Verwertung darstellen. Hierbei wird der Phosphor den Pflanzen zur Verfügung 
gestellt. Da neben den Pflanzennährstoffen Phosphor und Stickstoff, aber auch Schadstoffe im 
Klärschlamm enthalten sind, wurde im Koalitionsvertrag zur 18. Legislaturperiode ein Ausstieg 
aus der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung beschlossen. Durch die Novellierung der 
Klärschlammverordnung im September 2017 hat sich die Entsorgung des Klärschlamms 
zunehmend erschwert und zu stark steigenden Kosten geführt. Ab dem Jahr 2029 bzw. 2032 ist 
eine landwirtschaftliche Verwertung für Kläranlagen mit einer Ausbaugröße von 100.000 EW bzw. 
50.000 EW nicht mehr möglich, sodass für diese Kläranlagen Lösungen zu finden sind. Außerdem 
hat jeder Kläranlagenbetreiber bis Ende 2023 einen Bericht über die geplanten Maßnahmen zum 
P-Recycling der zuständigen Behörde vorzulegen. In dieser Studie sollen verschiedene 
Möglichkeiten der Verwertung von Klärschlamm für den Landkreis Fulda und die Gemeinde 
Haunetal dargestellt werden. Hierbei wird die Betrachtung des Klärschlammes schon bei dessen 
Entstehung analysiert. Die Studie wird vom Landkreis Fulda finanziert und vom Land Hessen 
gefördert. 

1.2 Aufgabenstellung und Zielsetzung 

Die Entsorgung von Klärschlamm muss auch bei sich ändernden Rahmenbedingungen in Zukunft 
sichergestellt sein. Hierfür ist es notwendig eine ausführliche Datenerhebung durchzuführen, um 
auf Änderungen reagieren zu können. Diese Daten sind auf unterschiedliche Gesichtspunkte zu 
analysieren, wie Prozessoptimierungen, passende Entwässerungs- und Trocknungstechniken 
sowie mögliche Verwertungsmöglichkeiten. Ziel der Studie ist die Konkretisierung der bereits von 
anderen Institutionen durchgeführten Studien und die Darlegung transparenter Konzepte und 
Handlungsempfehlungen für die Region Fulda. Die Studie ist in drei Phasen gegliedert. Die erste 
Phase befasst sich mit der Datenerhebung, die zweite Phase mit der Aufstellung von 
Konzeptionen und Handlungsempfehlungen und anschließend die dritte Projektphase mit der 
Prüfung und Bewertung der Umsetzung. In der ersten Phase wurden zu Beginn alle relevanten 
Daten zusammengetragen und ein Erhebungsbogen für eine einheitliche Abfrage bei den 
Kläranlagenbetreibern erstellt. Diese Bögen wurden vom Auftraggeber zunächst an die Betreiber 
von größeren Kläranlagen - über 5.000 EW - und im Anschluss an die Betreiber kleinerer Anlagen 
versendet. Diese Daten wurden zusammengetragen und ausgewertet. Das Ergebnis findet sich 
in Kapitel 4. Für die Erstellung von Konzepten wird der Landkreis in sechs Regionen unterteilt. 
Die Schlammbehandlung soll in den Regionen stattfinden, um möglichst kurze Transportwege 
zwischen den Anlagen und einer Weiterverarbeitung zu generieren. Ein komplettes Vermeiden 
von Transporten zwischen den Kläranlagen ist hierbei nicht möglich. Bei den Arten der 
Schlammbehandlung wird hierbei ein Fokus auf Schlammstabilisierung, Eindickung, 
Entwässerung und Trocknung gelegt. Bei der Erstellung der (Vorschlags-)Konzepte wird 
unterschieden in zentral und dezentrale Schlammverwertung. In der dritten Phase wird hierbei 
auf die Umsetzbarkeit und Bewertung der einzelnen Konzepte geachtet. Neben einer technischen 
Überprüfung werden auch die Wirtschaftlichkeit und Ressourceneffizienz berücksichtigt.  
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2. Rechtliche Grundlagen 

In Tabelle 1 sind die relevanten Rechtsgrundlagen aufgezählt, welche für die verschiedenen 
Möglichkeiten der Entsorgung in Frage kommen. Auf die in der Tabelle blau markierten 
Rechtsgrundlagen wird anschließend näher eingegangen.  
Tabelle 1: Rechtsgrundlagen der Klärschlammentsorgung in Deutschland nach (Bayerisches 
Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, 2019) 
Regelungsumfang Rechtsgrundlage Rechtsgeber 
Entsorgung allgemein Kreislaufwirtschaftsgesetz Bund 

Verwertung in der 
Landwirtschaft 

EU-Klärschlammrichtlinie Europäische 
Union 

Klärschlammverordnung Bund 
Abfallwirtschaftsplan Hessen 
Düngegesetz Bund 
Düngeverordnung Bund 
Düngemittelverordnung Bund 

Thermische Behandlung / 
Verwertung 

Bundes-Immissionsschutzgesetz Bund 
Verordnung über die Verbrennung und die 
Mitverbrennung von Abfällen – 17.BImSchV Bund 

Deponierung 
Kreislaufwirtschaftsgesetz Bund 
Deponieverordnung Bund 

Haftung Klärschlamm-Entschädigungsfondverordnung Bund 

Export EG-Abfallverbringungsverordnung Europäische 
Union 

2.1 EU-Klärschlammrichtlinie 

Die EU-Klärschlammrichtlinie vom 12. Juni 1986 soll die Verwendung von Klärschlamm in der 
Landwirtschaft regeln. Es sollen dadurch schädliche Auswirkungen auf Böden, Vegetation, Tiere 
und Menschen verhindert und zugleich eine ordnungsgemäße Verwendung von Klärschlamm 
gefördert werden (EU-Klärschlammrichtlinie). In der Richtlinie sind Grenzwerte für im 
Klärschlamm enthaltene Schwermetalle festgelegt (Anhang 1 C, Richtlinie 86/278/EWG), welche 
in einem Jahr pro ha maximal auszubringen sind. Überschreitungen der Grenzwerte für 
Cadmium, Kupfer, Nickel, Blei, Zink, Quecksilber und Chrom dürfen von den Mitgliedsstaaten 
gestattet werden, wenn auf den Flächen ausschließlich Futtermittel angebaut wird und sich 
daraus keine Gefährdung für Mensch und Umwelt ergibt. Außerdem wurden die zu 
analysierenden Parameter und Intervalle festgelegt, in denen diese mindestens zu untersuchen 
sind. Zu den Parametern zählen Trockensubstanz, organische Substanz, pH-Wert, Stickstoff und 
Phosphor sowie die beschriebenen Schwermetalle. Für die Verwendung von Klärschlamm ist 
dieser vor der Aufbringung auf den Feldern vorzubehandeln, außer die Mitgliedsstaaten erlauben 
auch eine Aufbringung unbehandelter Schlämme, wenn diese in den Boden eingespült oder 
eingegraben werden (Roskosch & Heidecke, 2018). Ebenfalls sind einige 
Ausbringungsbeschränkungen in der Richtlinie enthalten. Es darf auf Obst- und Gemüsekulturen 
während der Vegetationsperiode und auf Weiden oder Futteranbauflächen vor Ablauf einer Frist, 
keine Ausbringung von Klärschlamm erfolgen. 

2.2 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) 

Durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24. Februar 2012, zuletzt geändert am 20. Juli 2017, 
soll die Schonung der natürlichen Ressourcen gefördert und der Schutz von Menschen und 
Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen sichergestellt werden (§ 1 KrWG). 
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Es ist die rechtliche Grundlage für die Entsorgung von Abfällen und somit auch für die Entsorgung 
von Klärschlamm in Deutschland. Eine Stärkung der Abfallvermeidung und des Recyclings von 
Abfällen soll eine nachhaltige Verbesserung des Umwelt- und Klimaschutzes erzielen. Hierfür 
wurde eine fünfstufige Hierarchie, nach Abbildung 1, aufgestellt. Das vorrangige Ziel sollte die 
Abfallvermeidung sein. Abfälle aus der kommunalen Abwasserreinigung sind nicht vermeidbar, 
daher ist die Verwertung des Klärschlammes von größerer Bedeutung. Hier gilt es den Schlamm 
ordnungsgemäß und schadlos zu verwerten. 

 
Abbildung 1: Abfallhierarchie nach (wohnindamit.de, 2016) 

Auf § 11 KrWG basiert die Klärschlammverordnung. Dieser Paragraph sieht eine separate 
Rechtsverordnung vor, welche eine ordnungsgemäße und schadlose Verwertung von 
Klärschlamm sicherstellen soll. In § 12 (1) KrWG ist zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und 
Sicherstellung des Schutzes von Menschen und Umwelt, bei der Erzeugung und Bewirtschaftung 
von Bioabfällen und Klärschlämmen, die Qualitätssicherung geregelt. Die Verwendung 
qualitätsgesicherter Klärschlämme soll eine verantwortungsbewusste landwirtschaftliche 
Nutzung von Klärschlämmen ermöglichen. Zu der Verwertung von Klärschlamm zählt auch die 
thermische Verwertung. Bei einer thermischen Verwertung des Klärschlamms ist das Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) einzuhalten. 

2.3 Klärschlammverordnung (AbfKlärV) 

Durch die Klärschlammverordnung wird die Bewirtschaftung von Klärschlämmen geregelt. Die 
Verordnung zur Neuordnung der Klärschlammverwertung vom 27. September 2017 trat am 3. 
Oktober 2017 in Kraft. Die Novelle soll eine langfristige Versorgungssicherheit mit Phosphor 
gewährleisten (Ewens, 2018). Durch die Verordnung wird nach § 1 AbfKlärV das Auf- oder 
Einbringen von Klärschlamm, Klärschlammgemisch und Klärschlammkompost auf 
landwirtschaftlich, landbaulich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Böden geregelt. Der 
Klärschlamm ist hierbei möglichst hochwertig zu verwerten, soweit technisch möglich und 
wirtschaftlich zumutbar (§ 3 AbfKlärV). Eine Rückgewinnung und Rückführung des Phosphors in 
den Wirtschaftskreislauf sind anzustreben. Mit der Novelle sind im Wesentlichen folgende Ziele 
verbunden: 

▪ Beendigung der Klärschlammausbringung zu Düngezwecken 
▪ Verringerung des Schadstoffgehalts im Boden 
▪ Rückgewinnung von Phosphor und anderer Nährstoffe (Ressourcenschutz) 
▪ langfristige Versorgungssicherheit aus der Kreislaufwirtschaft sowie keine Abhängigkeit 

von Importen (Versteyl, 2018) 

Eine bodenbezogene Klärschlammverwertung ist durch mehrere Paragraphen eingeschränkt. Es 
darf kein Klärschlamm auf- und eingebracht werden, 
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Klärschlammerzeuger verpflichtet einen Bericht über die geplanten und eingeleiteten 
Maßnahmen zur Phosphorrückgewinnung der Behörde vorzulegen. Dies bezieht sich auf 
Maßnahmen, die ab dem 1. Januar 2023 durchzuführen sind. Hierzu zählt die Auf- oder 
Einbringung von Klärschlammen auf oder in Böden oder Maßnahmen zur sonstigen 
Klärschlammentsorgung im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (Artikel 4 Verordnung zur 
Neuordnung der Klärschlammverwertung). 

2.4 Düngerecht 

EU Düngerecht 

In der „VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES mit 
Vorschriften für die Bereitstellung von EU-Düngeprodukten auf dem Markt“, vom 8. Mai 2019, 
werden unter anderem Grenzwerte für Krankheitserreger und verschiedene Schwermetalle 
festgelegt. Sie ist in nationales Recht umzusetzen. 

Düngegesetz (DüngG) 

Durch das Düngegesetz wird vor allem die Anforderungen an das Inverkehrbringen und die 
Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Pflanzenschutzmitteln und Kultursubstraten 
geregelt. Der Zweck des Gesetzes (§ 1 DüngG) ist es die 

1. Ernährung der Pflanzen sicherzustellen, 
2. Fruchtbarkeit des Bodens, insbesondere den standort- und nutzungstypischen Humusgehalt, 

zu erhalten oder nachteilig zu verbessern, 
3. Gefahren für die Gesundheit von Menschen und Tieren sowie für den Naturhaushalt 

vorzubeugen oder abzuwenden, die durch das Herstellen, Inverkehrbringen oder die 
Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Pflanzenschutzmitteln sowie 
Kultursubstraten oder durch andere Maßnahmen des Düngens entstehen können, 

4. einen nachhaltigen und ressourceneffizienten Umgang mit Nährstoffen bei der 
landwirtschaftlichen Erzeugung sicherzustellen, insbesondere Nährstoffverluste in die 
Umwelt so weit wie möglich zu vermeiden, 

5. Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union, die Sachbereiche 
dieses Gesetzes, insbesondere über den Verkehr mit oder die Anwendung von Düngemitteln 
betreffen, umzusetzen oder durchzuführen. 

Durch das Gesetz wurde auch der Klärschlamm-Entschädigungsfonds (separate Verordnung 
über den Klärschlammentschädigungsfonds) eingerichtet. Dieser soll Schäden an Menschen und 
Sachgütern ersetzen, die sich aufgrund einer landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung 
ergeben. Aktuell sind die Beitragszahlungen ausgesetzt, da die finanzielle Ausstattung den 
festgelegten Höchstbetrag erreicht hat. Vorher hatten alle Hersteller von Klärschlamm, die ihren 
Schlamm zur landwirtschaftlichen Verwertung geben, einen Beitrag von 10,23 € pro Tonne 
Klärschlamm zu leisten. Auch wenn die Zahlungen aktuell ausgesetzt sind, müssen 
Klärschlammerzeuger die Mengen weiterhin melden und Rückstellungen für die Beiträge tätigen. 
Die Düngung darf nur nach guter fachlicher Praxis erfolgen, die bezüglich Art, Menge und 
Zeitpunkt der Anwendung am Bedarf der Pflanzen und am Nährstoffgehalt des Bodens 
ausgerichtet sein muss (§ 3 Absatz 2 DüngG). 

Düngeverordnung (DüV) 

Am 02. Juni 2017 trat die neue Düngeverordnung in Kraft. Diese Verordnung regelt die 
Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln auf 
landwirtschaftlich genutzten Flächen (§ 1 DüV). Hierfür sind Aufbringungsbeschränkungen 
abhängig von Standort und Bodenzustand, Sperrfristen für die Aufbringung von Düngemitteln und 
Vorgaben zur Lagerung organischer Düngemittel, geregelt. Vor dem Ausbringen von 
wesentlichen Nährstoffmengen an Stickstoff oder Phosphat ist der Düngebedarf nach §§ 3 und 4 
DüV zu ermitteln. Dies soll eine Überdüngung des Bodens und auch einer Ausspülung der 
Nährstoffe in das Grundwasser vermeiden. Die Ermittlung des Düngebedarfs hat nach § 4 DüV 



Seite | 8  
 

zu erfolgen. Hierbei sind der Nährstoffbedarf der Pflanze sowie unter anderem auch der im Boden 
verfügbare Pflanzennährstoff zu berücksichtigen. Um den vorhandenen Nährstoff im Boden zu 
bestimmen hat eine Beprobung des Bodens mindestens alle sechs Jahre zu erfolgen. Eine 
Aufbringung ist nach § 5 DüV dann verboten, wenn der Boden überschwemmt, wassergesättigt, 
gefroren oder schneebedeckt ist. Außerdem sind Mindestabstände zu Gewässern einzuhalten. 
In § 6 (8) DüV werden die Sperrfristen für das Düngen mit Düngemittel mit wesentlichem Gehalt 
an Stickstoff festgelegt. So darf auf Ackerland ab dem Zeitpunkt, ab dem die Ernte der letzten 
Hauptfrucht abgeschlossen ist, bis zum 31. Januar, nichts aufgebracht werden. In der Zeit vom 
1. November bis 31. Januar darf auf Grünland, Dauergrünland und Ackerland mit mehrjährigem 
Feldfutterbau (bei einer Aussaat bis zum 15. Mai), keine Düngung erfolgen. Eine Ausnahme bildet 
die Düngung von Zwischenfrüchten, Winterraps und Feldfutter bei einer Aussaat bis zum 15. 
September, mit einer Frist bis zum 1. Oktober. Dann ist jedoch insgesamt eine Aufbringung von 
Dünger mit nicht mehr als 30 kg/ha Ammoniumstickstoff oder 60 kg/ha Gesamtstickstoff zulässig. 
Ebenso ist das aufgebrachte Düngemittel spätestens vier Stunden nach Aufbringung in den 
Boden einzuarbeiten. Die Düngeverordnung ist erneut zu überarbeiten, da die Europäische Union 
eine Verschärfung der Regelungen der DüV fordert. Entsprechende Änderungsvorschläge 
wurden durch die Bundesregierung bei der EU eingereicht (Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft, 2019). 

Düngemittelverordnung (DüMV) 

Die Düngemittelverordnung vom 9. Januar 2009, zuletzt am 26. Mai 2017 geändert, regelt das 
Inverkehrbringen von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und 
Pflanzenschutzmitteln. Klärschlamm zählt nach der DüMV zu den organischen oder organisch-
mineralischen Düngemitteln und ist als Hauptbestandteil von Düngemitteln zugelassen. Auch die 
Asche aus der Verbrennung sowie verschiedene Rezyklate aus der Phosphorrückgewinnung, 
sind als Phosphatdünger definiert. Für die landwirtschaftliche Verwertung des Klärschlamms sind 
in der Düngemittelverordnung (Anhang 2, Tabelle 1.4 DüMV) Grenzwerte festgelegt. Neben 
Grenzwerten für Schwermetalle, sind auch Grenzwerte für Salmonellen zur Vorbeugung von 
Seuchen und Krankheiten, festgelegt. 

2.5 17. Bundes-Immissionsschutzverordnung (17. BImSchV) 

Die 17. Bundes-Immissionsschutzverordnung gilt für die Errichtung, die Beschaffenheit und den 
Betrieb von Abfallverbrennungs- und Abfallmitverbrennungsanlagen (§ 1 der 17.BImSchV). Somit 
gilt die Verordnung auch für Klärschlamm(mit)verbrennungsanlagen. Es sind Grenzwerte für 
Gesamtstaub, Schwefeloxide, Halogene, Stickstoffoxide, Quecksilber, Kohlenmonoxid, 
organische Verbindungen und Schwermetalle festgelegt (Roskosch & Heidecke, 2018). Ebenso 
sind in § 6 die Verbrennungsbedingungen für Abfallverbrennungsanlagen vorgeschrieben. 
Beispielsweise ist hier die Nachverbrennungstemperatur (> 850 Grad Celsius für zwei Sekunden) 
oder der maximale Glühverlust der Verbrennungsasche (< 5 %) geregelt. 

2.6 Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) 

Die aktuelle TA Luft aus dem Jahr 2002 ist das zentrale Regelwerk für genehmigungsbedürftige 
Anlagen zur Verringerung von Emissionen und Immissionen von Luftschadstoffen. Sie ist die 
erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG). In 
dem Regelwerk sind Immissions- und Emissionsanforderungen für Luftschadstoffe von 
gewerblichen und industriellen Anlagen, die nach 4. BImSchV genehmigungsbedürftig sind, 
enthalten. Für die Klärschlammverwertung ist im Besonderen der Abschnitt 5.4.8.10.2 „Anlagen 
zum Trocknen von Klärschlamm“ von Bedeutung. Diese Anlagen sind so zu betreiben, dass 
Abgase an ihrer Entstehungsstelle, z. B. direkt am Trockner, zu erfassen und einer 
Abgasreinigung zuzuführen sind. In der TA Luft sind Emissionswerte für Gesamtstaub, 
Ammoniak, gasförmige anorganische Chlorverbindungen, organische Stoffe und 
geruchsintensive Stoffe vorgegeben (vgl. Tabelle 2).  
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Tabelle 2: Emissionswerte für Anlagen zum Trocknen von Klärschlamm nach der TA Luft 

Emissionswerte für Anlagen zum Trocknen von Klärschlamm 
Gesamtstaub Massenkonzentration: 10 mg/m³ 

Ammoniak Massenstrom: 0,1 kg/h 
Massenkonzentration: 20 mg/m³ 

Gasförmige anorganische 
Chlorverbindungen 

Massenstrom: 0,1 kg/h 
Massenkonzentration: 20 mg/m³ 

Organische Stoffe Massenkonzentration: 20 mg/m³ 
Geruchsintensive Stoffe Geruchsstoffkonzentration: 500 GE/m³ 

2.7 Deponieverordnung (DepV) 

Die Deponieverordnung vom 27. April 2009 regelt die Errichtung, den Betrieb, die Stilllegung und 
Nachsorge von Deponien. Nach der Deponieverordnung werden die Abfälle je nach 
Gefährlichkeit unterschieden und in fünf Deponieklassen eingeteilt. Welcher Abfall in welche 
Klasse gehört, wird über eine Deklarationsanalyse ermittelt. Seit 2005 ist die Ablagerung von 
Abfällen mit einem organischen Kohlenstoffanteil (TOC) nach Tabelle 3 grundsätzlich unzulässig. 
Klärschlamm und auch Hausmüll sind seitdem mechanisch-biologisch oder thermisch 
vorzubehandeln. Eine Deponierung der Aschen aus der Klärschlammverbrennung ist nach § 23 
DepV möglich. Diese Möglichkeit wurde für eine spätere Phosphorrückgewinnung aus der Asche 
geschaffen. Sie ist auf fünf Jahre befristet und kann unter bestimmten Voraussetzungen 
verlängert werden. 
 
Tabelle 3: Grenzwerte TOC für die Deponierung nach (Roskosch & Heidecke, 2018)  

Deponieklasse Grenzwert TOC 
0 1 Masse-% 
I 1 Masse-% 
II 3 Masse-% 
III 6 Masse-% 
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3. Grundlagen der Klärschlammentsorgung 

Die Klärschlammentsorgung richtet sich in vielen Bereichen nach dem Wassergehalt des 
Klärschlammes. Um den Wasseranteil des Schlammes zu reduzieren sind verschiedene 
Möglichkeiten der Schlammwasserabtrennung möglich. Diese sind in diesem Kapitel dargestellt, 
ebenso wie einige Verwertungsmöglichkeiten. Aus Abbildung 3 sind die verschiedenen 
Wassergehalte und Volumenminderung ersichtlich. 

 
Abbildung 3: Volumenverminderung durch Abtrennen von Schlammwasser (aus DWA-M 366) 

3.1 Methoden zur Schlammreduzierung 

Die Reduzierung von Abfall ist die erste Hierarchie der Abfallpyramide nach dem 
Kreislaufwirtschaftsgesetz, wie in Kapitel 2.2 dargestellt. Klärschlamm ist nicht komplett zu 
vermeiden, aber eine Verminderung bzw. Aufkonzentration ist mit einigen Maßnahmen möglich. 
Eine Umstellung von aerober auf anaerobe Schlammstabilisierung kann zu einer Reduzierung 
des Klärschlammanfalls führen.  
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3.1.1 Reduzierung des Schlammanfalls durch Umstellung auf Schlammfaulung 

Die Errichtung einer Vorklärung ermöglicht die Entnahme von Primärschlamm, welcher im 
Faulturm einen höheren Gasertrag als Überschussschlamm liefert (Bendt, Tschech, Neitzel, & 
Schmelz, 2007). Durch die Entnahme wird auch die biologische Stufe der Kläranlage entlastet 
und es fällt weniger Überschussschlamm an. Die geringere Belastung der Biologie kann 
außerdem zu Energieeinsparungen bei der Belüftung führen. Eine anaerobe 
Schlammstabilisierung ermöglicht es im Faulturm Klärgas zu produzieren, welches in Strom und 
Wärme durch z. B. ein Blockheizkraftwerk (BHKW) umgewandelt werden kann. Der biologische 
Abbau im Faulturm reduziert die Schlammmenge weiter und der Schlamm lässt sich durch den 
geringeren organischen Anteil besser entwässern. 

3.1.2 Reduzierung des Schlammanfalls durch aerobe Schlammalterregelung 

Eine weitere Möglichkeit der Schlammreduzierung ist eine aerobe Schlammalterregelung. Das 
Schlammalter gibt an, wie lange ein Schlamm im System der Anlage verweilt, bevor er als 
Überschussschlamm aus dem System ausgeschleust wird. Das Schlammalter lässt sich nach der 
Formel 1 berechnen. 
Formel 1: Berechnung (aerobe) Bemessungsschlammalter für Anlagen mit Nitrifikation (DWA, 2016) 

 

Auf den meisten Kläranlagen werden der TS-Gehalt oder das Schlammalter über Soll-Werte 
geregelt und über das gesamte Jahr konstant gehalten. So kann es vorkommen, dass sich über 
das Jahr ein zu hohes Schlammalter einstellt (im Sommer) und dies einen zu hohen 
Sauerstoffbedarf bzw. bei anaerober Schlammstabilisierung eine Reduzierung der 
Faulgasproduktion, zur Folge hat. Eine zu starke Reduzierung des TS-Gehalts und somit 
gleichzeitig eine Erhöhung der Schlammbelastung, führt zu einer schlechteren 
Reinigungsleistung und einer erhöhten Überschussschlammproduktion. Eine Anpassung des TS-
Gehalts an Temperatur und Belastung ist somit für einen effizienten Betrieb einer Kläranlage 
sinnvoll. In Abbildung 4 ist das erforderliche Schlammalter in Tagen in Abhängigkeit von der 
Temperatur in der Belebung dargestellt. Es ist zu erkennen, dass mit steigender Temperatur ein 
niedrigeres Schlammalter erforderlich ist. Dies lässt sich durch eine höhere Aktivität der Bakterien 
des Belebtschlammes erklären. 
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3.1.3 Reduzierung des Tertiärschlammanfalls 

Eine Möglichkeit der Klärschlammreduzierung ist die Reduzierung des Tertiärschlamms. Durch 
eine Verschärfung der Grenzwerte für Phosphor in den letzten Jahren ist die Phosphorelimination 
(P-Elimination) immer wichtiger geworden. Grundsätzlich besteht das Ziel der P-Elimination darin 
den gelösten Phosphor in eine ungelöste Form zu bringen. Eine Abscheidung erfolgt mit dem 
Klärschlamm. Bei einer chemischen P-Elimination erfolgt dies durch die Zugabe eines Fällmittels 
und die dadurch verbundene Bildung von anorganischem Fällschlamm. Die sich weiter 
verschärfenden Grenzwerte von Phosphor im Kläranlagenablauf, führen zu einem Anstieg des 
Tertiärschlamms. Die folgenden Maßnahmen dienen einem Entgegenwirken dieses Anstieges. 
Bei der biologischen P-Elimination wird der Phosphor durch Mikroorganismen aufgenommen und 
mit dem Überschussschlamm aus dem System genommen. Diese Art der P Elimination wird auch 
als Bio-P-Verfahren bezeichnet und ist durch eine gezielte Betriebsführung der Kläranlage 
möglich. Eine Kombination beider Eliminationsarten auf einer Kläranlage ist grundsätzlich 
denkbar. Ohne gezielte Maßnahmen können etwa 40-55 % des Phosphors im belebten Schlamm 
eingelagert und aus dem Abwasser entfernt werden (Beier, Schneider, & Lorek, 2016). Eine 
Reduzierung des Phosphors wird über eine Einbindung beim Zellaufbau erreicht. Hierfür sind 
abwechselnd aerobe und anaerobe Bedingungen im Becken zu schaffen. In der aeroben Phase 
wird Phosphat von speziellen Mikroorganismen in der Belebungsstufe aufgenommen. In der 
anaeroben Phase löst sich ein Teil des aufgenommenen Phosphats zurück, diese Phase ist für 
den Abbau leicht abbaubaren Substrats notwendig. Die biologische Phosphorentfernung 
funktioniert bei einem niedrigeren Schlammalter gut, da bei einem niedrigen Schlammalter mehr 
Überschussschlamm entsteht, welcher Phosphor speichern kann (DWA, 2016). Durch Bio-P kann 
es zur Bildung unkontrollierter Magnesiumammoniumphosphat (MAP)-Kristallisationen und 
Ablagerungen kommen. Dies hat den Hintergrund, da es insbesondere bei der biologischen 
Phosphorelimination zu einer erhöhten Phosphatkonzentration im MAP-Bereich kommt. So löst 
sich das aufgenommene Phosphat bei langer Aufenthaltszeit zurück und bildet Ablagerungen wie 
z. B. in Abbildung 6 dargestellt. Neben der Phosphatkonzentration und der Aufenthaltszeit sind 
auch der pH-Wert, die Magnesium- und Ammonium-Stickstoffkonzentration maßgeblich für die 
Bildung von MAP (Pfitzner, 2008). In Tabelle 4 sind die Vor- und Nachteile der biologischen 
Phosphorelimination zusammengefasst. 

 
Abbildung 6: MAP-Ablagerungen in einem Rohr (AR, 2020) 
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Eine Kombination der verschiedenen Verfahren der Einpunktfällung ermöglicht es die Vorteile der 
jeweiligen Verfahren besser nutzen zu können. So kann beispielsweise an mehreren Punkten in 
der Kläranlage die Zugabe von Fällmittel erfolgen. Dadurch wird ein sicheres Einhalten der 
Grenzwerte gewährleistet und auch einer Überdosierung wird entgegengewirkt. Der Anfall von 
Tertiärschlamm wird minimiert und Fällmittel eingespart. 

3.2 Verfahren der Eindickung 

Eine Eindickung des Klärschlammes ist für ein wirtschaftliches Betreiben der Anlage vorteilhaft. 
Durch die Aufkonzentrierung des Schlammes wird das gesamte Volumen deutlich reduziert und 
die nachfolgenden Verfahrensschritte oder auch der Transport zur weiteren 
Klärschlammverwertung kann geringer dimensioniert werden. Die Klärschlämme lassen sich von 
Kläranlage zu Kläranlage unterschiedlich gut eindicken, ebenso ist auch der Ort der Entstehung 
für ein unterschiedliches Eindickverhalten maßgeblich. In Tabelle 5 sind die verschiedenen 
Austrags-Feststoffgehalte der unterschiedlichen Eindickverfahren dargestellt. Hierbei ist zu 
erkennen, dass sich der Überschussschlamm am Schlechtesten in einem Standeindicker 
eindicken lässt, jedoch sind hier der Energieverbrauch und der Flockungsmittelverbrauch 
geringer. Der erreichte TR-Gehalt ist stark von dem Schlamm abhängig, weshalb keine genauen 
Angaben für die einzelnen Kläranlagen gemacht werden können. 
Tabelle 5: Austrags-Feststoffgehalt (% TR), spezifischer Flockungshilfsmittelverbrauch und spezifischer 
Energieverbrauch von verschiedenen Eindicksystemen (DWA, 2007) 

 

3.2.1 Statische Eindickung 

Die statische Eindickung beruht auf der Absetzung des Klärschlammes durch die Schwerkraft. 
Der Klärschlamm wird in einen statischen Eindicker zwischengespeichert. Dieser ist mit einer 
höhenverstellbaren Pumpe ausgestattet, um das sich bildende Trübwasser abziehen zu können. 
Durch ein regelmäßiges Abziehen des Trübwassers können TS-Gehalte von 2-3 % erreicht 
werden, in Abhängigkeit des Schlammes. Das Absetzverhalten ist hierbei maßgeblich für ein 
gutes Eindickergebnis. Der statische Eindicker kann auch als Vorlage für weitere 
Schlammbehandlungen dienen oder als Speicher für eine Nassschlammabgabe. In Abbildung 9 
ist die Innenseite eines statischen Eindickers im Betrieb zu sehen.  
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Abbildung 9: Blick in einen statischen Eindicker im Betrieb 

3.2.2 Maschinelle Eindickung 

Nicht auf jeder Kläranlage lässt sich der Klärschlamm mittels statischer Eindickung ausreichend 
eindicken. In manchen Fällen ist der Bau einer maschinellen Eindickung wirtschaftlicher 
darstellbar. Auf größeren Kläranlagen ist eine maschinelle Eindickung vor der Zugabe des 
Klärschlammes in den Faulturm zu finden. Es gibt verschiedene Verfahren für eine maschinelle 
Eindickung. Einige dieser Verfahren sind in den folgenden Abschnitten dargestellt. 

3.2.2.1 Scheibeneindicker 

Der Scheibeneindicker ist ein kontinuierlich arbeitender Eindicker (Abbildung 10). Der 
einzudickende Schlamm wird gleichmäßig auf die Scheibe verteilt. Diese ist gelocht mit einem 
Filtergewebe, durch dieses das abgetrennte Schlammwasser durchsickern und sich unterhalb 
der Filterscheibe ansammeln kann. Durch die Neigung der Scheibe kann ein hocheingedickter 
Schlamm erhalten werden. 

 
Abbildung 10: Prinzipskizze eines Scheibeneindickers (Huber, 2018) 
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Abbildung 11: Innenansicht eines Scheibeneindickers 

Wie aus Tabelle 5 zu entnehmen ist, kann der spezifische Energieverbrauch im Vergleich zu einer 
Zentrifuge sehr gering sein, dafür ist der spezifische Flockungsmittelverbrauch höher. Die 
anderen maschinellen Eindicker wie Band-, Trommel-, Schneckeneindicker und 
Eindickungspumpe sind vergleichbar mit dem Scheibeneindicker. 

3.2.2.2 Bandeindicker 

Der Überschussschlamm wird mit einem Flockungsmittel im Flockungsreaktor vermischt und 
konditioniert. Anschließend wird der Schlamm gleichmäßig auf ein kontinuierlich umlaufendes 
Siebband (Abbildung 12) verteilt. Durch dieses Sieb kann das Filtratwasser abfließen und in die 
Filtratwanne geleitet werden. Mittels schwimmender Schikanen wird der Schlamm mehrfach 
umgeschichtet und die Eindickung somit verbessert. Der Dickschlamm fällt auf der hinteren 
Umlaufrolle in einen Trichter, von wo er dann zur Lagerung/Abtransport geleitet wird. 

 
Abbildung 12: Bandeindicker (Sülzle Klein) 
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3.2.2.3 Zentrifuge 

In Zentrifugen wird ein künstliches Schwerefeld angelegt. Dadurch kommt es zu einer Trennung 
der flüssigen und der festen Phase. Durch die Überwindung der Wasserbindungskräfte durch die 
Fliehkräfte kann auch ohne FHM der gewünschte Eindickegrad erreicht werden. In Abbildung 13 
ist das Prinzip einer Zentrifuge dargestellt. Es kann die Eindickung und die Entwässerung auch 
in derselben Zentrifuge durchgeführt werden, dabei kann jedoch die Eindickung nicht im 
optimalen Leistungsbereich betrieben werden und es kommt zu betrieblichem Mehraufwand 
durch zusätzliche Spül- und Einfahrzeiten. 

 
Abbildung 13: Prinzipskizze einer Zentrifuge (Flottweg, 2018) 

3.3 Verfahren der Entwässerung 

Ähnlich wie bei der Entwässerung gibt es verschiedene Verfahren mit unterschiedlichen 
Entwässerungsergebnissen auf dem Markt. Das im Klärschlamm enthaltene Wasser kann in 
freies und gebundenes Wasser eingeteilt werden. Freies Wasser ist nicht durch Schlammpartikel 
gebunden (DWA, 2013). Gebundenes Wasser wird je nach Art der Bindung weiter unterteilt. So 
gibt es Zwischenraumwasser, welches durch Kapillarkräfte zwischen den Klärschlammpartikeln 
oder Flocken gebunden ist. Das Oberflächenwasser ist durch Adhäsionskräfte gebunden. Weiter 
kann Wasser als Hydrogel, in den Zellen als Zellflüssigkeit oder als chemisch gebundenes 
Wasser im Klärschlamm gebunden (vgl. Abbildung 14) sein. Mengenmäßig überwiegt das freie 
Wasser (DWA, 2013). Dieses abzutrennen benötigt physikalische Verfahren, wie Eindickung und 
maschinelle Entwässerung. Für das gebundene Wasser sind thermische Verfahren notwendig. 
Die Grenzen der einzelnen Verfahren sind in Abbildung 3 dargestellt. 

 
Abbildung 14: Wasseranbindung an eine Schlammflocke (DWA, Merkblatt DWA-M 379 Klärschlammtrocknung 
(Entwurf),2019) 
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zu vergleichen. Ebenso ist neben der Zusammensetzung des Wassers auch die Temperatur 
entscheidend. Ein zu kaltes Ansetzwasser verlängert die Reifezeit und die Schlammflocken 
können sich nicht so ausbilden wie es für eine bessere Entwässerung nötig wäre. Die Temperatur 
sollte etwa 15-20 °C betragen, oder die Reifezeit ist zu verlängern um ein stabiles Produkt zu 
erhalten. Eine weitere Möglichkeit ist eine automatische Dosieranlage, um die Reifezeit zu 
optimieren. Die Zusammensetzung des Schlammes ist genauso entscheidend für eine gute 
Entwässerbarkeit wie die biologische Behandlung. Ausgefaulter Schlamm lässt sich durch die 
instabilen Zellwände besser entwässern, da weniger Wasser in den Zellen verbleiben kann. 

3.4 Verfahren der Trocknung 

Eine Entwässerung des Klärschlamms ist oft nicht ausreichend für eine weitere Verwertung. Aus 
diesem Grund wird der Klärschlamm in einigen Fällen getrocknet. Weitere Gründe, die für eine 
Trocknung sprechen sind die:  

▪ verminderte Klärschlammmenge 
▪ bessere Lager- und Transportfähigkeit 
▪ Hemmung mikrobiologischer Prozesse 
▪ hygienische Unbedenklichkeit 
▪ Erhöhung des Heizwertes (Roskosch & Heidecke, 2018).  

In Tabelle 7 sind die Vor- und Nachteile einer Klärschlammtrocknung dargestellt. 
Tabelle 7: Vor- und Nachteile der Klärschlammtrocknung 

Vorteile Nachteile 

verminderte Klärschlammmenge zusätzlicher Prozess der 
Klärschlammbehandlung 

bessere Lager- und Transportmöglichkeit Energie- und/oder zeitaufwändiger Prozess 

Hemmung biologischer Prozesse 
unterschiedliche Trocknungsgrade bei den 
verschiedenen Verwertungsmöglichkeiten 
sind zu beachten 

hygienische Unbedenklichkeit Selbstentzündung möglich 
Erhöhung des Heizwerts  

Bei der Klärschlammtrocknung wird zwischen Voll- und Teiltrocknung unterschieden. Unter 
Volltrocknung ist eine Trocknung ab einem Trockenrückstand von 85 % zu verstehen. Eine 
Teiltrocknung ist erfolgt bei einem Trockenrückstand von 40-85 %. Ab einem Trockenrückstand 
von etwa 75 % ist das Endprodukt staub- bis granulatförmig. (DWA, Merkblatt DWA-M 379 
Klärschlammtrocknung (Entwurf), 2019). Aus Abbildung 3 geht hervor, dass jene Feststoffgehalte 
> 38 % nur durch eine Trocknung umsetzbar sind. Für eine selbstgängige Verbrennung in einer 
Monoverbrennungsanlage sind Trockenrückstände von 35 % bei unausgefaultem Schlamm 
notwendig. Für Faulschlamm sind auf Grund des geringeren organischen Anteils 
Trockenrückstände von 45-55 % (vgl. Abbildung 15) mindestens erforderlich (Roskosch & 
Heidecke, 2018). Es ist vor einer Verbrennung des Klärschlamms also notwendig den 
Klärschlamm zu trocknen. Weiter ist in der Abbildung 3 zu erkennen, dass bereits eine 
Reduzierung des Schlammvolumens über 80 % durch eine mechanische Entwässerung möglich 
ist. Der Klärschlamm ist vor einer Trocknung möglichst weitgehend mechanisch zu entwässern, 
da eine Trocknung energieintensiver ist (DWA, Merkblatt DWA-M 379 Klärschlammtrocknung 
(Entwurf), 2019). 
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Abbildung 15: Zusammenhang zwischen erreichbarem Heizwert und Wassergehalt des Klärschlamms 
(Roskosch & Heidecke, 2018) 

Im Bereich von 45 - 65 % TS hat der Klärschlamm äußert klebrige Eigenschaften (Geyer, 2013), 
welche zu erheblichen Problemen beim Trocknen in der Maschine und beim Transport führen 
können. Um diese Phase, die Leimphase, zu umgehen, wird der bereits getrocknete Schlamm 
mit entwässertem Schlamm gemischt. 

3.4.1 Verfahren der Klärschlammtrocknung 

Die Trocknung des Klärschlamms kann mit verschiedenen Verfahren erfolgen. Diese 
unterscheiden sich in der Art der Wärmeübertragung. Im folgenden Abschnitt werden einige 
Verfahren näher erläutert. Abbildung 16 zeigt die Anzahl der in Deutschland eingesetzten 
Trocknungsverfahren. Aktuell sind 203 Trocknungsanlagen an 175 Standorten für kommunale 
Klärschlämme installiert (Stand 2018) (Roskosch & Heidecke, 2018). Den größten 
mengenmäßigen Anteil der Trockner machen die Solartrockner aus. Durch einen geringeren 
Durchsatz als die anderen Trockner kommen sie aber auf etwa 9 % der insgesamt getrockneten 
Menge. 
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Die einzelnen Trocknungsverfahren werden nach der eingesetzten Temperatur und der Art der 
Wärmeübertragung unterschieden. Dieser technische Zusammenhang wird in nachstehender 
Tabelle 8 belegt. Bei der Trocknung ist die Möglichkeit der Selbstentzündung des Klärschlamms 
zu beachten. Ab einen Gehalt von 52-75 % an organischen Verbindungen im Trockenrückstand, 
ist Klärschlamm ein Brennstoff, der unter gewissen Voraussetzungen zur Selbstentzündung neigt 
(Heindl & Kurzweil, 2018). Gründe für die Selbstentzündung können mikrobiologische und 
chemische Reaktionen sein, bei denen Wärme entsteht, welche größer als die abgegebene 
Wärme des Haufwerks ist. Durch die geringe Restfeuchtigkeit von teil- und vollgetrocknetem 
Klärschlamm sind die mikrobiologischen Stoffwechselvorgänge begünstigt, weshalb die Gefahr 
der Selbstentzündung steigt. Ein wichtiger Punkt der Selbstentzündung entgegen zu wirken ist 
hierbei die Lagerung des Klärschlamms in Silos unter 100 m³. 
Tabelle 8: Temperaturbereich Trocknungsverfahren (DWA, Merkblatt DWA-M 379 Klärschlammtrocknung 
(Entwurf), 2019) 

Trocknungsart Temperatur 

Hochtemperaturtrocknung (HT-Trocknung) Guttemperatur > 100 °C 
Temperatur Wärmeträger > 160 °C 

Mitteltemperaturtrocknung (MT-Trocknung) Guttemperatur 50-100 °C 
Temperatur Wärmeträger 90-160 °C 

Niedertemperaturtrocknung (NT-Trocknung) Guttemperatur < 50 °C 
Temperatur Wärmeträger 40-90 °C 

3.4.1.1 Konvektionstrocknung 

Bei der Konvektionstrocknung um- bzw. überströmt das Trocknungsgas, z. B. Luft oder 
Rauchgas, den Klärschlamm. Durch die mit der Luft geführten Wärme, verdampft das Wasser im 
Klärschlamm und wird mit der Luft abtransportiert. Stellvertretend für die Konvektionstrockner 
wird in diesem Abschnitt der Bandtrockner (vgl. Abbildung 18) vorgestellt. Bandtrockner können 
als Niedertemperatur- und als Mitteltemperaturtrocker betrieben werden. Bei der Ausführung wird 
zwischen Ein- und Mehrbandtrockner unterschieden. Vor der Trocknung ist der Klärschlamm zu 
strukturieren und gleichmäßig auf dem Band zu verteilen. Dies kann eine gute Umströmung mit 
der Warmluft und somit eine bessere Trocknung sicherstellen. Die Erhitzung der Warmluft kann 
durch Wärmeträger wie Warmwasser, Heißwasser, Thermoöl, Dampf oder eine 
Rauchgaszumischung erfolgen. Die für die Trocknung kritische Leimphase führt bei einem 
Bandtrockner zu keinen Problemen, da der Klärschlamm während der Trocknung in keinem oder 
geringen Maße bewegt wird. Es ist somit möglich den entwässerten Schlamm direkt auf 90 % TS 
zu trocknen (DWA, 2019). 

 
Abbildung 18: Prinzipskizze eines Bandtrockners (HUBER SE, 2016) 
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Die Feuchtigkeit des Schlamms wird von der Warmluft aufgenommen und abtransportiert. Es 
kommt somit kaum zu Rückbelastungen durch Brüdenkondensate. Die Abluft ist aber durch einen 
Luftwäscher oder Biofilter zu reinigen (Resch & Schatz, 2010). Die Verdampfungsleistung eines 
Bandtrockners mit einer Prozesslufttemperatur von 80 °C liegt bei etwa 17 kg H2O/(m²*h). Nach 
(Resch & Schatz, 2010) ist ein wirtschaftlicher Betrieb für Kläranlagen ab 20.000-30.000 EW 
möglich. Die Vor- und Nachteile eines Bandtrockners sind in Tabelle 9 zusammengefasst. 

Tabelle 9: Vor- und Nachteile eines Bandtrockners 

Vorteile  Nachteile 

keine Rückmischung nötig, um die 
Leimphase zu umgehen 

nicht für kleinere Anlagen ohne 
Fremdschlammannahme wirtschaftlich 

geringe Rückbelastung mit Brüden zusätzliche Wärmequelle notwendig 

3.4.1.2 Kontakttrocknung  

Der zu trocknende Klärschlamm liegt bei der Kontakttrocknung direkt auf der Heizfläche des 
Systems auf. Es kommt zu keinem direkten Kontakt zwischen dem Heizmedium und dem 
Klärschlamm. Durch die Erwärmung des Klärschlamms verdampft das im Klärschlamm 
gebundene Wasser und wird mit der Leckluft und einer eventuell zusätzlichen Trägerluft 
abgeführt. Die Behandlung der Brüden muss separat erfolgen. Ein Beispiel für einen 
Kontakttrockner ist der Scheibentrockner. Hiermit kann Klärschlamm sowohl teil- als auch 
vollgetrocknet werden. Eine Volltrocknung ist durch eine Rückmischung möglich (DWA, Merkblatt 
DWA-M 379 Klärschlammtrocknung (Entwurf), 2019). Durch die kompakte Bauweise braucht der 
Scheibentrockner nur wenig Platz (Jacobs, 2013). Ein Scheibentrockner ist in kontinuierlicher 
Betriebsweise zu betreiben, um Betriebsprobleme im Trockner zu vermeiden. 

3.4.1.3 Strahlungstrocknung 

In den letzten Jahren wurden mehrere solare Klärschlammtrocknungsanlagen gebaut und in 
Betrieb genommen (Roskosch & Heidecke, 2018). Bei dem Verfahren wird der Klärschlamm in 
einem Gewächshaus ähnlichem Gebäude erwärmt und getrocknet. Es haben sich auf dem Markt 
mehrere Hersteller von Trocknungsanlagen etabliert. In Deutschland sind aktuell 55 Solartrockner 
mit einem Durchsatz von 16.333 t TS/a und 35 Solartrockner mit Abwärmenutzung mit einem 
Durchsatz von 34.554 t TS/a installiert (Stand 2018) (Roskosch & Heidecke, 2018). Bei der 
solaren Trocknung wird zwischen einer rein solaren Trocknung durch Solarstrahlung und 
fremdwärmeunterstützter Solartrocknung unterschieden. Die Gebäudekonstruktion besteht 
zumeist aus einer transparenten Eindeckung mit einem aus verzinktem Stahl bestehenden 
Gerüst auf einer befestigten Bodenplatte. Die Bodenplatte kann aus Beton (Ortbeton oder 
Fertigbeton), Verbundsteinen oder Asphalt bestehen. Die schlammberührenden Teile sollten aus 
korrosionsfestem Edelstahl sein (Bux, 2013). Bei der Eindeckung wird nach der Art der Trocknung 
auf unterschiedliche Eigenschaften wert gelegt, so ist bei einer rein solaren Trocknung vor allem 
die Durchlässigkeit für Solarstrahlung wichtig. Bei einer fremdwärmeunterstützten Trocknung ist 
auch die Wärmedurchlässigkeit der Eindeckung von Bedeutung. Bei der Strahlungstrocknung 
können sich je nach Verfahren, Standort und Hersteller Schichtdicken von 5-40 cm einstellen 
(Bux, 2013). Mit einer höheren Schichtdicke steigt auch die Aufenthaltsdauer im Trockner. Für 
den Vergleich verschiedener Trocknungsanlagen ist die Trocknungsleistung in Tonnen 
Wasserentzug pro Fläche im Jahr aussagekräftiger als die Verweildauer. 

Misch- und Wendetechnik 

Damit die Verdunstung des Wassers und die damit verbundene Trocknung des Schlamms 
optimal ablaufen kann, ist dieser regelmäßig zu wenden und damit auch zu belüften (Roskosch 
& Heidecke, 2018). Die Häufigkeit des Schlammwendens ist dabei schlammfeuchte- und 
witterungsabhängig und kann bis zu 20mal täglich sinnvoll sein (Bux, 2013). Zu häufiges Wenden 
bringt Nachteile, wie einen erhöhten Energieaufwand, Strukturverschlechterung und schlechtere 



Seite | 26  
 

Entwässerung wirtschaftlich darstellen lässt. Bei der Auslegung der Anlage gibt es nach oben 
keine Einschränkungen, wenn ausreichend Fläche vorhanden ist. Eine der größten europäischen 
solaren Trocknungsanlagen befindet sich derzeit in Palma de Mallorca und trocknet den Schlamm 
einer 600.000 EW-Anlage (vgl. Abbildung 20). Die Vor- und Nachteile eines Speichertrockners 
sind in Tabelle 11 zusammengefasst. 

 
Abbildung 20: Solare Klärschlammtrocknung von Palma de Mallorca (600.000 EW) (ThermoSystem, 2020) 

Tabelle 11: Vor- und Nachteile von Speichertrocknern 

Vorteile Nachteile 
hohe Trocknungsgrade möglich großer Flächenbedarf, da lange Speicherzeit 
Räumung können besser geplant werden lange Trocknungszeit 
genügend Schlamm für einen großen, 
entsprechend kostengünstigeren Transport-
LKW 

Abnehmer der gesamten Klärschlammmenge 
muss gefunden werden 

Arbeitsaufwand relativ gering, da Trocknung 
voll 

 

kein Filtratwasserspeicher notwendig  
keine Vorentwässerung notwendig  

Die Schlammtrocknung kann auch als kontinuierliche Trocknung erfolgen. Hierbei wird der 
Schlamm laufend eingebracht und entnommen. Es kommt hierbei zu jahreszeitlichen 
Schwankungen bei dem Austrags-TS und geringere Mengen getrockneter Klärschlamm dessen 
Entsorgung zu schwankenden Preisen erfolgen muss. 

Fremdwärmeunterstützte Solartrockner 

Eine Möglichkeit die solare Trocknung effektiver zu gestalten ist die Nutzung von Fremdwärme. 
Durch Zuführen von Fremdwärme, aus unterschiedlich möglichen Quellen kann sich der 
Flächenbedarf, wie auch die Witterungsabhängigkeit reduzieren. Als mögliche Fremdwärme für 
die Trocknung kann z. B. die Abwärme eines Blockheizkraftwerkes dienen. 

3.5 Verwertungswege 

3.5.1 Thermische Verwertung 

3.5.1.1 Monoverbrennung 

Bei der Monoverbrennung in Deutschland kommt hauptsächlich das Verfahren einer stationären 
Wirbelschicht zum Einsatz (Schnell, Horst, & Quicker, 2018). Aktuell gibt es in Deutschland 22 
Monoverbrennungsanlagen (Stand 2019) (Heidecke & Roskosch, 2019). Die Standorte sind der 
Abbildung 21 zu entnehmen. 
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Abbildung 22: Schema einer stationären Wirbelschichtfeuerung (Siedlungswasser- und 
Siedlungsabfallwirtschaft Nordrhein-Westfalen, 2006) 

Vorteil einer Wirbelschichtfeuerung ist die gute Verteilung der Verbrennungsluft und des 
Klärschlamms durch die hohen Turbulenzen der Wirbelschicht (Plank, Wiesgickl, & Roitzsch, 
2018). Durch die Verwirbelungen und Reibung wird der Sand des Wirbelbetts zerkleinert und 
zusammen mit dem Rauchgas ausgetragen. Die Vor- und Nachteile der 
Klärschlammmonoverbrennung sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst (vgl. Tabelle 12). 

Tabelle 12: Vor- und Nachteile Klärschlammmonoverbrennung 

Vorteile Nachteile 
umweltschonende KS-Entsorgung niedriger Heizwert des Schlamms 

Asche als Phosphor-Rohstoff nur günstig für größere Anlagen oder im 
Verband mehrerer Kläranlagen 

 Nutzung eines möglichen 
Wärmeüberschusses 

3.5.1.2 Mitverbrennung 

Eine Alternative zur Klärschlammmonoverbrennung ist die Mitverbrennung in Kraftwerken. Die 
DWA hat für diese Art der thermischen Behandlung das Merkblatt DWA-M 387 im Mai 2012 
veröffentlicht. Hierbei wird vorwiegend auf die Mitverbrennung in Kraftwerken wie Stein- und 
Braunkohlekraftwerken eingegangen, da der Anteil der industriellen Feuerungsanlagen nur einen 
geringen Anteil an der gesamten Entsorgungsmenge ausmacht. Nach (Roskosch & Heidecke, 
2018) werden 23 % des Gesamtaufkommens in Kohlekraftwerken, 7 % in Zementwerken und 
etwa 3 % in Abfallverbrennungsanlagen thermisch entsorgt. Ist der Klärschlamm mindestens 
teilgetrocknet, kann es zu einer Einsparung von fossilen Brennstoffen führen. 

Müllverbrennungsanlagen 

Bei einer Mitverbrennung von Klärschlamm in Müllverbrennungsanlagen (Standorte vgl. 
Abbildung 23), kann max. 10 % der verfügbaren Feuerungsleistung durch Klärschlamm ersetzt 
werden (Franck & Schröder, 2015). Die jährlich mitverbrannte Klärschlammmenge liegt auf einem 
gleichbleibenden Niveau in den letzten Jahren bei circa 42.300 t TM/a (Roskosch & Heidecke, 
2018). 
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Die Öfen der Zementindustrie eigenen sich sowohl für getrockneten wie auch teilgetrockneten 
Klärschlamm. Es werden beim Hauptbrenner aber vorzugsweise Klärschlämme mit einem 
Trockensubstanzgehalt größer 80 % verwendet (Kuppe & Geyer). Hintergrund hierfür ist der 
geringere Heizwert von entwässerten oder teilgetrockneten Klärschlämmen. Die Trocknung findet 
nach (Kuppe & Geyer) aktuell selten im Zementwerk statt. Sie ist aber durch eine Nutzung von 
nicht im Prozess nutzbarer Energie vor Ort realisierbar. Zu Problemen können hierbei die bei der 
Trocknung entstehenden Kondensate und Brüden führen. Diese sind separat zu behandeln und 
aufzubereiten. An den Zementwerken, die den Klärschlamm vor Ort trocknen, kommen 
Bandtrockner, Schaufeltrockner und Trommeltrockner zum Einsatz. Bei der Mitverbrennung im 
Zementwerk fallen keine zu entsorgenden Abfälle aufgrund von Klärschlamm an, da die Asche 
im Zement bleibt. Es wird somit von einer reststofffreien Verwertung gesprochen. Der im 
Klärschlamm enthaltene Phosphor würde somit auch im Zement verbleiben und wird dem 
Stoffkreislauf dadurch entzogen. Nach AbfKlärV ist daher die Mitverbrennung von Klärschlamm 
nur mit Zustimmung der Behörde für Kläranlagen kleiner 100.000 EW (ab 1. Januar 2029) bzw. 
kleiner 50.000 EW (ab 1. Januar 2032) erlaubt. Bei den größeren Kläranlagen ist die 
Mitverbrennung nicht zulässig. Weitere Einschränkungen für die Klärschlammmitverbrennung 
sind die Inputgrenzen für die im Klärschlamm enthaltenen Schwermetalle nach 17. BImSchV für 
die Abfallverbrennung (Roskosch & Heidecke, 2018). Eine Mitverbrennung von Klärschlamm 
kann bei hohen Phosphorgehalten die Qualität des Zementes beeinträchtigen. Außerdem kann 
ein zu hoher Quecksilbergehalt im Klärschlamm zu einer limitierenden Größe bei der 
Mitverbrennung hinzukommen, da Zementwerke meistens keine Abscheidetechnik für leicht 
flüchtige Schwermetalle installiert haben (Lehrmann, Überblick über die thermische 
Klärschlammbehandlung -Trocknung, Monoverbrennung und Mitverbrennung, 2013). 

3.5.1.3 Alternative Behandlungsmethoden 

Da in Deutschland aktuell Kapazitäten, für etwa nur ein Drittel der aufkommenden 
Klärschlammmenge, in Monoverbrennungsanlagen vorhanden sind (Ritterbusch, 2019), befinden 
sich auch alternative Behandlungsmethoden für kleinere Durchsätze in der Entwicklung. 
Außerdem erfolgt die Anlieferung an Monoverbrennungsanlagen zumeist über mehrere hundert 
Kilometer. Um eine Alternative zur Klärschlammmonoverbrennung im kleineren Maßstab zu 
ermöglichen, sind einige alternative Behandlungsmethoden auf den Markt gekommen. Dies sind 
meist chemisch-physikalische Verfahren wie z. B. Nassoxidation und Hydrolyse. Die alternativen 
Behandlungsmethoden sind größtenteils noch in der Entwicklungsphase oder werden nur in 
geringer Anzahl betrieben (Roskosch & Heidecke, 2018). In diesem Kapitel sind zwei Verfahren 
exemplarisch dargestellt. Eins der Verfahren ist das EuPhoRe®-Verfahren. Bei dem Verfahren 
handelt es sich um ein zweistufiges, thermochemisches Aufschlussverfahren für Klärschlamm. 
Der Prozess läuft weitgehend in einem Drehrohrreaktor ab. Der erste thermische 
Behandlungsschritt ist die Erhitzung des Klärschlamms und die Entgasung der flüchtigen 
Bestandteile bei Temperaturen zwischen 650-750 °C (Klose, 2018). Die Feststoffe haben hierbei 
eine ausgeprägtere Reaktionsbereitschaft. Die im Klärschlamm enthaltenen Schwermetalle 
gehen in Gegenwart von Salzen in die Gasphase über. Die Produktqualität wird somit weitgehend 
beeinflusst. Im Anschluss an diesen Behandlungsschritt, schließt sich die oxidative 
Nachverbrennung des entstandenen fixen Kohlenstoffs mit einer weiteren Schwermetallreduktion 
bei Temperaturen zwischen 900 und 1.000 °C an. Durch die Zugabe von Additiven, wie Alkali- 
und/oder Erdalkalisalzen, kann sich der Schwermetallaustrag und auch die Löslichkeit der Asche 
in Zitronensäure verbessern. Die Löslichkeit ist besonders bei der Gewinnung des Phosphors 
aus Asche wichtig. Die Asche beinhaltet nahezu den gesamten Phosphor des in den Reaktor 
eingetragenen Klärschlamms. Die Asche kann z. B. als Granulat, bereits als Dünger in der 
Landwirtschaft Verwendung finden. Durch die Zugabe von Zitronensäure wird die 
Pflanzenverfügbarkeit weiter erhöht (Klose, 2018). Eine weitere alternative 
Behandlungsmöglichkeit ist der KlärschlammReformer der Firma Thermo-System. Dieser ist laut 
Hersteller eine dezentrale thermische Verwertungsanlage für mittlere Kläranlagen zwischen 
25.000 und 100.000 EW. Durch das Verfahren soll die Klärschlammmenge vor Ort minimiert und 
somit Straßentransporte vermindert werden. Eine Annahme von Fremdschlämmen, zur Erhöhung 
der Wirtschaftlichkeit ist möglich. Zusätzlich soll das im Schlamm enthaltene Phosphat 
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wiedergewonnen und soweit wie erforderlich vor Ort wiederverwertet werden oder einer externen 
Aufbereitung zukommen. Durch die thermische Behandlung werden die organischen Schadstoffe 
zerstört und es kommt zu einer Abreicherung der anorganischen Schadstoffe, da diese ausgasen. 
Die Abgase sind über Filter zu reinigen. Die Anlage ist möglichst so zu betreiben, dass sie 
thermisch energieautark laufen kann. Hierfür ist der Klärschlamm vorher zu trocknen. Die 
Trocknung kann durch solare Trocknung oder auch durch z. B. einen Bandtrockner erfolgen. Die 
solare Trocknung hat hierbei den Vorteil, dass die bei der Verbrennung entstehende Abwärme 
genutzt werden kann. So lassen sich saisonale Schwankungen ausgleichen und die 
Trocknerleistung erhöhen. Jedoch muss eine größere Fläche verfügbar sein, als bei einer 
maschinellen Klärschlammtrocknung. Der getrocknete Klärschlamm wird nach der Trocknung in 
den KlärschlammReformer gegeben und in einem mehrstufigen Verbrennungsprozess 
thermochemisch umgesetzt. Der Reaktor besteht aus einer Pyrolysezone, einer Oxidationszone 
für den Schlamm sowie einer Gasbrennkammer (etwa 900 °C) zur Verbrennung der 
entstehenden Pyrolysegase. Der Klärschlamm wird unter kontrollierten Bedingungen vollständig 
mineralisiert. Durch die vorgeschaltete Trocknung kann der Verbrennungsprozess selbstgängig 
ablaufen und es wird lediglich zum Anfahren der Anlage eine Zusatzfeuerung benötigt. Das 
entstehende Abgas wird in einem Wärmetauscher abgekühlt und anschließend in einer 
dreistufigen Gasreinigung (Staubfilter, Abgaswäscher und Polizeifilter) gereinigt (Ritterbusch, 
2019). Nach Herstellerangaben liegen die Kosten für den KlärschlammReformer bei circa 2-3 
Mio. € und der Einsatz ist ab einer Klärschlammmenge von circa 1.000 t TR möglich. Der 
KlärschlammReformer wurde auf der Kläranlage „Renningen“ realisiert und seit 2017 betrieben 
(Klette, 2017). Durch die unterschiedlichen Verfahrensbedingungen der thermischen Behandlung 
kann nach (Ritterbusch, 2019) eine höhere Phosphatlöslichkeit von 60-80 % erreicht werden. Bei 
Klärschlammasche aus einer Monoverbrennung kann diese bei etwa 30 % liegen. Die 
alternativen Behandlungsmethoden von Klärschlamm sind zumeist noch in den Kinderschuhen 
und zum Teil nicht großtechnisch erprobt. 

3.5.2 Landwirtschaft 

Die Verwertung von Klärschlamm in der Landwirtschaft hat eine lange Tradition, da die 
enthaltenen Nährstoffe, wie Phosphor und Stickstoff, im Kreislauf geführt werden. Außerdem 
kann Klärschlamm die Humusbilanz verbessern. Neben den Nährstoffen sind aber auch 
Schadstoffe im Klärschlamm enthalten. Um eine Schadstoffanreicherung in den Böden, Pflanzen, 
Grund- und Oberflächenwasser entgegenzuwirken, ist die bodenbezogene 
Klärschlammverwertung schon seit langer Zeit umstritten und wird immer weiter eingeschränkt. 
Rechtliche Grundlage für die landwirtschaftliche Verwertung ist die Klärschlammverordnung und 
das Düngerecht (vgl. Kapitel 2). Durch die zusätzlichen Einschränkungen der landwirtschaftlichen 
Verwertung durch die Novellierung der Klärschlammverordnung und Änderung der 
Düngemittelverordnung sind die Flächen und Zeiträume zur möglichen Auf- oder Einbringung 
reduziert worden. Keine Aufbringung ist erlaubt auf Flächen: 

▪ zum Anbau von Ackerfutter, Mais, Zuckerrüben, Gemüse, Obst, Hopfen, Feldgemüse 
▪ von Grünland und Dauergrünland 
▪ zu forstwirtschaftlichen Zwecken 
▪ in Wasserschutzgebieten der Schutzzone I, II und III 
▪ in Naturschutzgebieten, Nationalparks, nationalen Naturmonumenten, Naturdenkmälern, 

geschützten Landschaftsbestandteilen und gesetzlichen Biotopen. 

Neben einem Aufbringungsverbot auf bestimmten Flächen, gibt es auch eine mengenmäßige 
Begrenzung von 5 t Klärschlamm TM / ha in 3 Jahren (vgl. AbfKlärV). Dies entspricht 100 m³ 
Klärschlamm mit 5 % TM pro ha. Vor der Ausbringung (vgl. Abbildung 26) ist eine 
Düngebedarfsermittlung nach genau festgelegten Vorgaben zu erstellen. Hierbei sind die zu 
erwartenden Erträge und Qualitäten, die im Boden verfügbaren Nährstoffmengen, der 
standortspezifische Pflanzenbestand und die Nährstofflieferung zu berücksichtigen (Roskosch & 
Heidecke, 2018). Die Pflanzenverfügbarkeit von Phosphor ist von verschiedenen Faktoren 
abhängig, wie dem pH-Wert, der Pufferwirkung des Bodens sowie dem Gehalt an Eisen und 
Aluminium und somit auch von der Art der P-Fällung. Stickstoff dagegen ist vollständig 
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4. Kooperationsmöglichkeiten 

Ziel einer kommunalen Zusammenarbeit ist eine effizientere Leistungserbringung. Durch 
Größenvorteile kann die Wirtschaftlichkeit gesteigert und die Aufgabenerfüllung gesichert 
werden. Zusätzlich lässt sich der Service und die Bürgerorientierung verbessern. Beispiele einer 
kommunalen Zusammenarbeit lassen sich in vielen Bereichen, wie z. B. der Wasserversorgung 
und Abwasserentsorgung, der Abfallentsorgung, der Regionalentwicklung und Tourismus und 
dem Klimaschutz und der Energie finden. Die Zusammenarbeit unterscheidet sich im 
Wesentlichen nach öffentlich-rechtlichen Modellen oder Rechtsform und privatrechtliche Formen 
der kommunalen Zusammenarbeit in 

▪ Kommunalen Arbeitsgemeinschaften 
▪ Öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen 
▪ Zweckverbänden 
▪ Form des Privatrechts: GmbH 

4.1 Formen der kommunalen Zusammenarbeit 

Durch kommunale Arbeitsgemeinschaften und Zweckvereinbarungen entstehen keine neuen 
Rechtspersönlichkeiten. Zweckverbände sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Sie 
verwalten ihre Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze unter eigener Verantwortung. Neben 
der Zusammenarbeit in Form des öffentlichen Rechts stehen aber auch privat-rechtliche Modelle 
zur Verfügung, wobei hier insbesondere die GmbH zu nennen wäre. Die Gründung erfolgt durch 
einen notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrag, der gegenüber der Rechtsaufsicht 
anzeigepflichtig ist. Die GmbH entsteht mit der Eintragung im Handelsregister.  

4.2 Rechtliche Prüfung 

Die rechtliche Prüfung ist durch den Rechtsanwalt Dr. Christoph Kind aus Fulda vorgenommen 
worden. Die folgenden Abschnitte wurden von ihm verfasst. 

4.2.1 Allgemeines / insbesondere: zu beachtende Grundsätze des Vergaberechts 

Sie hatten unter Ziff. 4 des Abschlussberichts auf verschiedene Kooperationsmöglichkeiten 
hingewiesen, wobei in allen Fällen einer Kooperation unbedingt auf einen Nichtverstoß gegen 
das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) (öffentliche Ausschreibung notwendig 
oder nicht?) zu achten ist. Grundsätzlich ist im Hinblick auf das Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs vom 04.06.2020 (EuZW 2020, 816) darauf zu achten, dass 

▪ der Abschluss des Kooperationsvertrags zwischen zwei Gemeinden bzw. Landkreisen 
das Ergebnis einer Initiative der Vertragsparteien zur Zusammenarbeit sein und 

▪ eine gemeinsame Definition von Bedarf und Lösungen sowie eine gemeinsame Strategie 
der Partner feststellbar sein muss. 

4.2.2 Beurteilung der einzelnen Phasen der Klärschlammverwertung und 
Klärschlammverarbeitung 

4.2.2.1 Dezentrale / zentrale Konzepte 

Ihre Konzeptvorstellung vom 24.11.2022 befasst sich eingehend im Zusammenhang mit 
Klärschlammanfall- und -aufbereitung mit Formen der kommunalen Zusammenarbeit und der 
Wahl der möglichen Organisations- und Rechtsformen für im Wesentlichen dezentrale 
Kooperationen bzw. in Bezug auf die thermische Entsorgung eine zentrale Kooperation. Die u. a. 
in der „Klärschlammstudie Konzeptvorstellung Bürgermeisterdienstversammlung 09.11.2022 
Seite 15 f.“ erläuterten einzelnen Arbeitsschritte sind in Bezug auf die einzelnen 
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Kooperationsformen und ihre sich anbietende rechtliche Ausgestaltung zu betrachten. Die 
dezentralen Konzepte (Regionen Nord, Ost, Mitte, West, Südwest und Region Süd) ähneln sich 
im Prinzip, wobei nachfolgend die u. a. im Abschlussbericht dargestellten einzelnen 
Arbeitsschritte (Klärschlammanfall, Klärschlammaufbereitung auf 5 %, Transport, energetische 
Nutzung, Entwässerung, Trocknung und schließlich Verbrennung) im Hinblick auf 
Zusammenarbeitsformen gesondert beurteilt werden sollen. 

4.2.2.2 Klärschlammanfall und Klärschlammaufbereitung 

Der Klärschlammanfall erfolgt auf den einzelnen Kläranlagen. Die Handhabung der 
Klärschlammmenge vor Ort wird von den einzelnen Gemeinden erledigt und dürfte keine Fragen 
der Zusammenarbeit und damit auch keine vergaberechtlichen Probleme aufwerfen. Insoweit 
wird davon ausgegangen, dass auch die Klärschlammaufbereitung (und ggfls. mechanische 
Entwässerung) keine diesbezüglichen Probleme aufwirft und die Kosten für Personal, Wartung 
und Polymer von der Gemeinde getragen werden. 

4.2.2.3 Klärschlammtransport 

In den verschiedenen Szenarien wird dargestellt, welche Gemeinden ihren Klärschlamm 
(voreingedickt) auf welche Kläranlagen transportieren. Hier gibt es aus unserer Sicht zwei 
Szenarien: 

▪ Entweder wird der Klärschlamm - soweit noch zulässig - an regionale Landwirte gegen 
Zahlung eines Entgelts durch die Gemeinde abgegeben. Die in der Regel Lohnunternehmer 
(da für Abfalltransport (Klärschlamm ist Abfall) eine Zulassung (Zertifizierung) erforderlich ist) 
übernehmen dann die Transportfunktion und das Aufbringen des Klärschlamms auf die 
landwirtschaftlichen Flächen. Der Unterzeichner geht davon aus, dass Klärschlamm 
hauptsächlich nur in der Landwirtschaft Anwendung findet. Insoweit stellt sich die Frage, 
inwieweit die einzelne Gemeinde den abnehmenden Landwirt frei bzw. beliebig wählen kann. 
Es ist davon auszugehen, dass die Schwellenwerte für die Erteilung des Transportauftrags 
(Zahlung der Gemeinde an den abnehmenden Transportunternehmer und Landwirt für die 
Entsorgung) in der Praxis nicht erreicht werden. Ansonsten müsste in Bezug auf die 
Abnehmer ein entsprechendes Vergabeverfahren vorgesehen werden, um in transparenter 
Weise die Schlammabgabe und den Weitertransport zu regeln. 

▪ Neben dem Transport des Klärschlamms zum Zwecke der Aufbringung auf Felder wird jedoch 
in der Regel mengenbedingt der überwiegende Teil des Klärschlamms durch zu 
beauftragende Unternehmen von der jeweiligen gemeindlichen Kläranlage an eine Kläranlage 
zur weiteren Klärschlammbehandlung transportiert werden (z. B. Region Nord: 
Klärschlammanlieferung von Buchenau und Burghaun nach Hünfeld oder Konzept-Region 
Ost: Klärschlammanlieferung der Kläranlagen „Günthers“ (Tann), „Wiesen“ (Hofbieber) und 
„Gersfeld“ an die Kläranlage „Hilders“). 

Die Gemeinden werden sich eines Unternehmens aufgrund eines mit diesem abzuschließenden 
Entsorgungsvertrag zum Zwecke des Transports des Klärschlamms bedienen. Grundsätzlich 
handelt es sich um die Einzelentscheidung der Gemeinde und die Anwendung der 
Vergabebestimmungen hängt davon ab, in welchem Umfang (Schwellenwert?) Klärschlamm zu 
transportieren sein wird. Bis zu diesem Punkt dürften Kooperationsvereinbarungen zwischen 
einzelnen Gemeinden noch keine Rolle spielen, allenfalls Austausch von Informationen in Bezug 
auf Ausschreibungen, Entsorgungsunternehmen und weitere Formalien. 

4.2.2.4 Klärschlammbehandlung in „Schwerpunktkläranlage mit Faulturm“ 

Nimmt man zur weiteren Betrachtung das Beispiel des dezentralen Konzepts „Konzept-Region 
Nord“, wird der Klärschlamm (gegebenenfalls maschinell vorbehandelt und entwässert) zur 
Schwerpunktkläranlage „Hünfeld“ geliefert, wo in dem dort vorhandenen Faulturm die weitere 
energetische Verwertung und damit eine weitere - die Endbehandlung des Klärschlamms 
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vorbereitende - Bearbeitung des Klärschlamms vorgenommen wird. Hier bedarf es einer 
Vereinbarung zwischen den Gemeinden der klärschlammliefernden Anlagen und der die 
Schwerpunktkläranlage betreibenden Gemeinde bzw. Körperschaft, die mindestens folgende 
Eckpunkte haben muss: 

▪ Zunächst die Berechtigung der jeweiligen Gemeinde mit Kläranlage zur Lieferung einer 
bestimmten (Maximal-)Menge von Klärschlamm an die Schwerpunktkläranlage bzw. 
Zielkläranlage. 

▪ Anforderungen an das von den Ausgangskläranlagen zu liefernde Produkt Klärschlamm (z. B. 
ein bestimmter Entwässerungsgrad). 

▪ Regelungen über die Art der Anlieferung und Ablieferung; z. B. Verpflichtung des 
Transportunternehmens zur Ablieferung und zum Einpumpen des Klärschlamms in den 
Faulturm. 

▪ Verpflichtung der Schwerpunktkläranlage zur Bearbeitung des Klärschlamms entsprechend 
den gesetzlichen Vorgaben und Vorbereitung eines "Endprodukts" in bestimmter Konsistenz 

▪ Verpflichtung der Beteiligten zur Mitwirkung bei der Optimierung der Verfahrensabläufe. 
▪ Kostenerstattung durch die zuliefernden Gemeinden an die Gemeinde der 

Schwerpunktkläranlage. 

Anmerkung: Das Volumen der Anlieferung und die hierdurch entstehenden Kosten werden nach 
Einschätzung des Unterzeichners den Schwellenwert entsprechend der Vergabeverordnung 
überschreiten. Es ist aber fraglich, ob es überhaupt einen Markt von Entsorgungsunternehmen 
mit Kapazitäten eines Faulturms gibt, die die weitere Vorbereitung ("Veredelung") des 
Klärschlamms betreiben und vornehmen können bzw. wollen. Bei der Ausgestaltung der 
Zusammenarbeit ist strikt darauf zu achten, dass die beteiligten Gemeinden eine gemeinsame 
Absprache betreffend die Strategie der Klärschlammveredelung treffen, wobei es in den 
Beispielen um eine Ausnutzung vorhandener Kapazitäten und damit Ausnutzung von 
Synergieeffekten geht. Insofern nimmt die Schwerpunktkläranlage einen Teil der sich im 
öffentlichen Interesse und in Verwirklichung des öffentlichen Auftrags ergebenden Tätigkeit wahr, 
sodass bei vorhandenen Kapazitäten der Gedanke einer Ausschaltung des Wettbewerbs fern 
liegen dürfte. Dieselbe Situation (= keine vergaberechtliche Relevanz) dürfte vorliegen, wenn sich 
verschiedene Gemeinden mit Kläranlagen zusammentun, und mit eigenen Mitteln und 
Ressourcen eine Kläranlage mit Faulturm ausstatten, um dort - wenn auch dezentral - jedoch an 
einer bestimmten Stelle, den Klärschlamm weiter zu behandeln. Insoweit dürfte ein öffentlich-
rechtlicher Vertrag als koordinationsrechtlicher Vertrag in Betracht kommen, weil mehrere Träger 
öffentlicher Verwaltung Vertragsparteien wären. Der koordinationsrechtliche Vertrag regelt 
Rechtsbeziehungen zwischen Gemeinden, die untereinander nicht mit Verwaltungsakten agieren 
können. Die Verwaltungsabläufe erscheinen nicht derartig vielfältig und dynamisch, dass ein 
Zweckverband mit eigenem Verwaltungsapparat gebildet werden müsste. Es ist aber auch 
denkbar, dass sich eine Kooperationsform auf einer höheren Ebene mit umfangreicherem 
Verwaltungsapparat erst im weiteren Verlauf als notwendig herausstellt. Es könnte sich aus 
Gründen der Rechtssicherheit empfehlen, parallel und vorsorglich die Entsorgungsleistungen, die 
ansonsten in der Schwerpunktkläranlage zu leisten wären, europaweit auszuschreiben. Der 
Unterzeichner geht allerdings davon aus, dass es einen solchen Entsorgungsmarkt nicht gibt. 
Wenn dies so sein sollte, würde eine europaweite Ausschreibung letztlich "nicht schaden" und 
gleichzeitig wie ausgeführt Rechtssicherheit schaffen. Das müsste aber zweckmäßigerweise in 
der speziellen Situation noch einmal geprüft werden. 

4.2.2.5 Verbrennungsanlage 

Die Studie hält es für wirtschaftlich denkbar, im Landkreis Fulda eine thermische Entsorgung 
(thermische Verwertung mittels Drehrohrofen) darzustellen. Die Leistungen für den Bau der 
thermischen Verwertungsanlage als solche müssen selbstverständlich ausgeschrieben werden. 
Denkbar ist, dass die Klärschlammverbrennungsanlage vom Landkreis Fulda betrieben wird. 
Diese Verbrennungsanlage würde eine (ihr zugewiesene) öffentlich-rechtliche Aufgabe erfüllen 
und würde zweckmäßigerweise in die rechtliche Form eines Zweckverbandes gekleidet werden 
(mit Aufgabenzuweisung, Name, Sitz, Angabe der Verbandsmitglieder, Angabe der Organe etc.). 
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Insoweit wird etwa auch der Abwasserverband Fulda in der Form eines Zweckverbandes nach 
den Bestimmungen des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit zum Zwecke der 
gemeinsamen Abwasserbeseitigung geführt (vgl. § 1 der Verbandssatzung des 
Abwasserverbandes Fulda vom 13.10.2015 (13. Änderung)). Selbstverständlich könnte die 
Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Aufgabe der Klärschlammverbrennung auch privatrechtlich 
organisiert werden Eine solche Aufgabenerfüllung und Aufgabenübertragung würde aber eine 
Ausschreibung (vergleichbar einer Vergabe an Abfallentsorgungsunternehmen) voraussetzen. 
Letztlich dürfte die Entscheidung für oder gegen diesen Weg davon abhängen, ob sich der 
Landkreis mit einer solchen Klärschlammverbrennungsanlage wirtschaftlich nicht überfordert 
sieht und davon ausgeht, die Aufgabe effizient selbst ausführen zu können. Andernfalls müsste 
eben die Aufgabe unter Beibehaltung der Leitungshoheit des Landkreises bzw. der beteiligten 
Gemeinden von einem privaten Unternehmen erbracht werden. Der "Worst Case" wäre der Fall, 
dass der in den jeweiligen Faulturmanlagen vorbereitete Klärschlamm zur Verbrennung in eine 
externe Anlage verbracht werden müsste, was erhebliche Transportfrequenzen und u. U. nur 
eingeschränkt beeinflussbare Kosten erzeugen könnte. 

4.2.3 Ergebnis 

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass das Gesetz rechtliche Kooperationsformen in 
ausreichender Form je nach Ebene der Zusammenarbeit zur Verfügung stellt. Die Wahl der 
"richtigen Kooperationsform" dürfte nicht das Hauptproblem darstellen. Die Hauptaufgabe dürfte 
in einer Klärung möglicher Abläufe und einer möglichst effizienten Klärschlammverarbeitung und 
Klärschlammverbrennung bestehen. Wenn diese Abläufe geklärt sind und die Gemeinden zur 
Mitarbeit im Rahmen des Gesamtkonstrukts bereit sind, wird sich eine endgültige Empfehlung für 
den rechtlichen Rahmen ohne weiteres geben lassen.  




